
 Beschluss 

zur Jahreshauptversammlung am 10.06.2017

 1. Der Vereinsbetrag für 2018 beträgt 25,00 €.

2.  Neupächter zahlen eine Kaution in Höhe von 150,- Euro, welche beim Austritt 
zurückgezahlt wird. Die Kaution geht auf ein Unterkonto unseres Vereinskontos und 
es gibt dafür keine Zinsen. Für die Kaution werden keine Ratenzahlungen akzeptiert 
und erst nach Zahlungseingang kann das Pachtverhältnis geschlossen werden.

 
4. Die Aufnahmegebühr für die Vereinsmitgliedschaft beträgt  15,00 Euro.

5. Die Mahngebühr beträgt 5,00 Euro pro Mahnschreiben einmal im Monat. Nicht 
bezahlte   Mahngebühren werden bei der folgenden Jahresrechnung dazu berechnet. 

6. Jedes Mitglied hat im Jahr 5 Stunden Gemeinschaftsarbeit zu leisten. Er kann durch  
Eine volljährige Person ersetzt werden. Bei nicht geleisteter Arbeit wird am 
Jahresende ein  Beitrag  von  5 Euro pro Stunde berechnet.

7. In der Anlage Goepelstraße ist von jedem Pächter bis zum 30.06.2017 nach Aushang 
    des Vorstandes eine Teilzahlung von 45,00 Euro für die anfallenden monatlichen      
    Kosten für Wasser und Elektro zu zahlen.

8. Für die Nutzung der Vereinslaube ist für 1 bis 2 Tage eine einmalige Gebühr von  
    20 € zuzüglich Gebühren für Wasser- und Stromverbrauch zu zahlen.  

9.  Das Nichtmelden des Zählerstandes wird mit 10 € berechnet.

10. Das Ab- bzw. Zuschalten  wird mit je 5 € berechnet.

11.  Aufgrund der erhöhten Gebühren bei der Sparkasse beschließen wir, dass jedes
Vereinsmitglied 2 Überweisungen im Jahr frei hat. 
Jede zusätzliche Überweisung kostet 0,25 €, die bei der folgenden Jahresrechnung 
dazu berechnet werden.

-------------------------                                                          

 Klaus-Peter Wilke
1. Vorsitzender


